
 
 
Fischereiverein Schmidmühlen e. V. 

Geschäftsstelle 

Zieglerweg 14 

92287 Schmidmühlen 
 

Stefan Sander – 1. Vorsitzender 
E-Mail an den Vorstand 
info@fischereiverein-schmidmuehlen.de 

 
Schmidmühlen, den ……………………………. 
 

Aufnahmeantrag 

in den Fischereiverein Schmidmühlen e. V. als: (Bitte ankreuzen) 

□ Aktives Mitglied - mit 2 Jahren Probezeit 

□ Fördermitglied 

□ Mitglied der Jugendgruppe - mit 2 Jahren Probezeit 

□ Kinderkarte 7-10 Jahre -Variante 1 – kostenfrei 
(1 Angel von der Berechtigen Begleitperson + Eintrag Fang in das Fangbuch der Begleitperson) 

□ Kinderkarte 7-10 Jahre – Variante 2 
(1 eigene Angel + eigenes Fangbuch) 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Vorstandschaft mit Beschluss. 

 
Name:   Vorname:   

Straße/Hs.Nr.:    

PLZ, Ort:    

Beruf:    

E-Mailadresse: ___________________________________________________________ 

Telefon-Nr.:   ___ 

Geburtsdatum: ________________________ 
 
  

mailto:info@fischereiverein-schmidmuehlen.de


 
Aktives Mitglied in einem anderen Fischereiverein seit:   bis:   

Name des Vereins: _____________________________ 
 

Fischereiprüfung abgelegt: □ Ja / □ Nein (Bitte ankreuzen) 

Wenn Ja : Datum:  __  Ort:   

Einzugsermächtigung, Angaben zur Datenschutzverordnung, 1 Passbild und eine Kopie des 
gültigen Fischereischeines (Vorder- und Rückseite): 

--> liegen bei  □ / werden nachgereicht  □  (Bitte ankreuzen) 
 
 
 

 
 

Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen 
 
 



Einzugsermächtigung 

Der Fischereiverein Schmidmühlen e. V. (ist in stets widerruflicher Weise) berechtigt von 

meinem Konto Vereinsbeitrag / Aufnahmegebühr / Sonderbeiträge / Gebühr Jahreskarte 

einzuziehen. 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber Name/Vorname:   
 

Kontoinhaber Name/Vorname (wenn abweichend vom Antragsteller) :  

Bankgesellschaft/Name:  

IBAN:   

BIC:   

(IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug) 

Sollte das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweisen, ist das Geldinstitut nicht zur 
Einlösung verpflichtet. 
Um eventuell entstehende Kosten durch Fehl- / Rückbuchungen zu verhindern sind Änderungen 
der Bankverbindung umgehend dem Vereinskassier mitzuteilen. 
Rückläufergebühren der Bank (bei nicht gedecktem Konto/ Kontoänderung) werden dem 
Zahlungspflichtigen in Rechnung gestellt 

Wiederkehrende Jahresbeiträge werden bis zum 10. Januar des laufenden Vereinsjahres 
gebucht. Bei Neumitgliedern wird der Vereinsbeitrag (Aufnahmegebühr/Jahreskarte) im 
Aufnahmemonat gebucht. 

 
SEPA-Lastschriftsmandat unterschrieben liegt vor: □ Ja / □ Nein (Bitte ankreuzen) 

 

 
Schmidmühlen, den       

Unterschrift (Kontoinhaber) 
 

 
Vereinsbeiträge gültig ab 14.01.2024: 

- Kreditabgabe bis auf Weiteres einmalig bei Aufnahme: Jugend + Kinder Variante 2: 10€, Aktiv: 50€ 
- Aufnahmegebühr: Aktiv 180€ (Aufnahmegebühr für Kursteilnehmer: 100€) 
- Jahresbeitrag:  

Aktiv: 180€, Aktiv - Ehegatte: 100€, Jugend: 50€, Kinderkarte - Variante 2: 50€, Fördermitglied: 40€ 
- je nicht geleisteter Stunde des Arbeitsdienst - 20€  

(Bei Gesamt 7 Stunden die zu leisten sind - max. 140€) 
 



Angaben zur Grundverordnung Datenschutz 

 
Wir, der Fischereiverein Schmidmühlen, versichern zusammen mit allen Vorstandsmitgliedern, 
Deine persönlichen Daten nur zum Zwecke der Vereinsarbeit einzusetzen. Empfänger Deiner 
Daten können z.B. Finanzämter und Behörden sein. 

 
Die Datenschutzverordnung muss im Original beim Fischereiverein Schmidmühlen vorliegen und 
ist Grundlage für eine Mitgliedschaft im Verein. 

 
Die Korrespondenz mit dem Fischereiverein Schmidmühlen ist meinerseits per 
E-Mail erwünscht und erlaubt: 

□ Ja / □ Nein (Bitte ankreuzen) 
 
 

Bilder von mir dürfen vom Fischereiverein Schmidmühlen zur Öffentlichkeitsarbeit verwendet 
werden: 

□ Ja /  □ Nein (Bitte ankreuzen) 
 
 
 

Ich bestätige die Angaben selbst getätigt zu haben. 
 
 

 
 , den     

Ort, Datum Unterschrift 
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